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Betreff 

Satzung über Gestaltung, Größe und Anzahl von Abstellplätzen für 

Fahrräder (Fahrradabstellplatzsatzung) 

 

*  Zuständigkeiten   1 = Beschluss   2 = Empf. An Rat   3 = Empf. an HA   4 = Empf. an BV 
   5 = Anreg. an Rat   6 = Anreg. an HA   7 = Anreg. an FachA   8 = Anreg. an OB 
     

Gremium Sitzung Ergebnis Z. * 

Ausschuss für Planung, Verkehr und Denkmalschutz 19.10.2011 einstimmig geändert mit 1 
Eh. FDP, sh. EB3 

3 

        

Inhalt des Antrages 

Die Verwaltung wird beauftragt eine Satzung zu entwickeln, in der die 

Gestaltung, Größe und Anzahl von Abstellplätzen für Fahrräder in der Stadt 

Bonn zukünftig klar geregelt sind. 

 

 

Begründung: 
 

In §51 der Landesbauordnung ist zwar vorgeschrieben, dass im Rahmen von 

Bauvorhaben genügend Stellplätze für PKWs und Fahrräder vorhanden sein 

sollen, aber es werden keine genauen Vorgaben gemacht. Die 

Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden in NRW (AGFS), 

in der Bonn ja auch Mitglied ist, hat hierzu allerdings bereits genauere 

Angaben für die notwendige Anzahl von Stellplätzen empfohlen und einige 

Städte in NRW sind dieser Empfehlung in Form einer Fahrradabstellplatzsatzung 

auch bereits gefolgt. 

 

Eine solche Satzung hat den Vorteil, dass alle Bauherren, egal ob 

Privatpersonen, öffentliche Einrichtungen, Firmen etc., genau wissen, wie 

viele Fahrradabstellplätze Mindestanforderung sind und wie diese in 

Gestaltung und Größe beschaffen sein müssen. 

 

http://www2.bonn.de/bo_ris/ris_sql/Bo_Info.asp?e_search_1=87218&e_search_4=Falsch
http://www2.bonn.de/bo_ris/ris_sql/Bo_Info.asp?e_search_1=87218&e_search_4=Falsch


Um das Ziel Fahrradhauptstadt 2020 zu erreichen, reicht es nicht aus, nur 

öffentliche Fahrradabstellanlagen in der Stadt Bonn auszubauen.  

Auch die Fahrradabstellanlagen an Einkaufsmärkten, Bürogebäuden, Schulen, 

Bibliotheken, etc. müssen ausreichende Kapazitäten in einer guten Qualität 

bieten. 

 

Zur weiteren Erläuterung 2 Beispiele: 

Stadt Hilden  

Vorschlag des AGFS 

 

http://www.hilden.de/media/custom/388_6831_1.PDF?1307525402
http://www.fahrradfreundlich.nrw.de/cipp/agfs/lib/pub/object/downloadfile,lang,1/oid,1849/ticket,guest/~/abstellanlagen.pdf

